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Norm

BWG 1993 §40 Abs1 Z4;

BWG 1993 §5 Abs1 Z5;

KWG 1979 §25 Abs4 Z3;

VwGG §30 Abs2;

Rechtssatz

Stattgebung - Untersagung der Fortführung des gesamten Geschäftsbetriebes - Hat die Bank zum Zeipunkt der

Untersagung der Fortführung des gesamten Geschäftsbetriebes ein positives Haftkapital von über 80 Mio (vgl hiezu § 5

Abs 1 Z 5 BWG) und übersteigen die innerhalb einer Woche ver@üssigbaren Mittel in der Höhe von S 150,6 Mio die

kongruenten Verbindlichkeiten im Ausmaß von S 140,9 Mio, wodurch die ASt in der Lage ist, alle täglich fälligen Gelder

gleichzeitig innerhalb eines Tages zu befriedigen, ist unter diesem Gesichtspunkt das Vorliegen zwingender öEentlicher

Interessen nicht zu erkennen, zumal gemäß § 70 Abs 2 Z 4 BWG die Untersagung der Fortführung des

Geschäftsbetriebes nur zulässig ist, wenn Gefahr für die Erfüllung der Verp@ichtungen des Kreditinstitutes gegenüber

seinen Gläubigern, insbesondere für die Sicherheit der ihm anvertrauten Vermögenswerte, droht. In diesem

Zusammenhang ist freilich klarzustellen, daß damit über die Rechtmäßigkeit des angefochtenen Bescheides nichts

ausgesagt ist (Hinweis B 21.5.1985, AW 85/04/0037, B 29.9.1989, AW 89/16/0025).

Schlagworte

Zwingende öffentliche Interessen
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